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2 Allgemeine Einwände 

2.1 Grundsatz der nachbarlichen Rücksichtnahme 
Im Süden der Häuser am westlichen Ortsrand von Langenhorn gibt es bereits eine 
intensive Windkraftnutzung, wie das folgende Foto beweist: 

 

Mit zusätzlichen WKA am Westerweg ergäbe sich für die Bewohner am westlichen 
Ortsrand eine sogenannte Gefängnishof-Situation, vergleiche BVerwG, Beschluss vom 
11.12.2006 – 4 B 72.06 -, NVwZ 2007, 336 = Juris Rn. 9“. Dies verstößt gravierend gegen 
das Gebot der nachbarlichen Rücksichtnahme. 

2.2 Höhenbegrenzung des Regionalplans V nicht eingehalten 
Im Regionalplan V 2002 wird gefordert: „Um die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
so gering wie möglich zu halten, sollte eine Begrenzung der Gesamthöhe der 
Windenergieanlagen auf unter 100 Meter … angestrebt… werden.“ Dieses Ziel wird mit 
den 150-Meter-Anlagen gravierend überschritten. 

2.3 Regionalplan verbietet Windkraftnutzung auf Vogelzugfeldern 
Im Regionalplan V 2002 heißt es: „Außerhalb der vorgenannten Eignungsgebiete dürfen 
keine Windenergieanlagen im Sinne von § 35 Absatz 1 Nr. 6 BauGB errichtet werden, 
auch keine Einzelanlagen. Dies gilt insbesondere … auf den größeren, regelmäßig 
aufgesuchten bevorzugten Nahrungs- und Rastflächen sowie im Bereich zugeordneter 
Vogelflugfelder.“ 

Laut dem beigefügten ornithologischen Gutachten handelt es sich beim Planungsgebiet 
um solche Flächen. Die Errichtung von WKA ist somit dort untersagt. 

2.4 Regionalplan verbietet Windkraftnutzung im Langenhorner Koog 

Im Regionalplan V 2002 heißt es: der Landschaftsraum Hauke-Haien-Koog/Langenhorner 
und Störtewerker Koog/Niederung der Soholmer Au … [ist] von Windenergieanlagen 
freizuhalten. 

Das Planungsgebiet am Westerweg liegt mitten im Langenhorner Koog. Dieser ist nicht 
etwa durch die Strasse Klinker im Westen begrenzt, sondern erst durch die Strasse 
Altendeich, an die sich westlich der Ockholmer Koog anschließt. 
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Der Langenhorner Koog zieht sich im Westen komplett um Langenhorn herum und geht 
bis vor Büttjebüll. Jedenfalls ist der Langenhorner Koog keinesfalls auf den Norden der 
Dorfstrasse beschränkt, das Westerweg-Gebiet ist integraler Bestandteil.  

Da der Regionalplan V den Landschaftsraum Langenhorner Koog von 
Windenergieanlagen freihalten will, ist das Westerweg-Gebiet ein Ausschlußgebiet. 

2.5 Keine Durchführung einer Abwägung im Planungsprozess  
Eine jede Bauplanung muss sämtliche Gründe, die für und gegen ein Bauprojekt 
sprechen, sorgfältig gegeneinander abwägen. Spätestens mit dem Erscheinen der ersten 
Broschüre der Bürgerinitiative mit über 20 fundierten Argumenten gegen das Bauprojekt 
hätte die Gemeinde diese Argumente aufgreifen und in ihrem Planungsprozess erkennbar 
berücksichtigen müssen. Dies ist nicht erfolgt. 

Es wurde sogar im Gegenteil dem Sprecher der Bürgerinitiative ein einfaches Sprech-
Recht gegenüber dem Gemeinderat verwehrt. Sein Wunsch, frühzeitig den Gemeinderat 
persönlich über die Bedenken der Bürgerinitiative in Kenntnis zu setzen, wurde abgelehnt. 

Ebenfalls wurde ihm bei der Bürgeranhörung nicht gestattet, ausführlich Stellung zu 
nehmen zu der Planung. All dies zeigt, dass sich die Gemeinde aktiv dagegen gewehrt 
hat, entgegenstehende Argumente im Zuge des Planungsprozesses auch nur zur 
Kenntnis zu nehmen. Von einer unvoreingenommenen Abwägung im Planungsprozess 
kann daher nicht die Rede sein.  

Auch in der hier in Rede stehenden Begründung zum F-Plan werden die von der 
Bürgerinitiative entgegenstehenden Gründe nicht aufgegriffen und diskutiert. Als Fazit 
muss daher festgestellt werden, dass keinerlei Abwägung stattgefunden hat, denn es ist 
nichts dokumentiert in dieser Hinsicht. Dies muss als Verfahrensfehler gesehen werden. 

2.6 Eigentumsbildung nicht berü cksichtigt  
§ 1 Absatz 6 Punkt 2 des BauGB fordert, dass bei der Aufstellung von Bauleitplänen, und 
damit sicherlich auch bei F-Plänen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung 
berücksichtigt werden muss.  

Die Pläne zur Errichtung der vier 150-Meter-WKA in der windrichtungsmäßig ungünstigen 
Westlage unmittelbar vor Langenhorn führt zu einem starken Verfall der Immobilienwerte 
in West-Langenhorn. Insbesondere bei den am Rand des Planungsgebietes liegenden 
Häusern ist sogar von einer Unverkäuflichkeit auszugehen. Dies widerspricht der 
Forderung des BauGB. 

2.7 Historischer Dorfkern von Langenhorn ist in Gefahr  
Auf dem alten Marktplatz von Langenhorn wird man die neuen Anlagen deutlich hören und 
sehen können.  

Dies ist eine enorme Beeinträchtigung dieses schützenswerten Standortes mit seinen 
wertvollen Kulturgütern, der 1240 errichteten St.-Laurentius-Kirche, dem alten Friedhof 
und der alten Schmiede.  

Der Denkmalschutz wird komplett übergangen. 
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2.8 Immobilienpreise werden dramatisch sinken  
Der 3.XM-Windpark wird auf den Immobilienmarkt zwei Effekte haben: 

a) Wegzug vieler Personen aus West-Langenhorn und damit steigendes 
Immobilienangebot 

b) Drastischer Verfall der Nachfrage nach Langenhorner Immobilien, auch von außerhalb 

Durch diese aufgehende Schere zwischen steigendem Angebot und sinkender Nachfrage 
rutschen die Immobilienpreise auf Tiefstniveau bis hin zur Unverkäuflichkeit, weil in 
Sichtweite von Windkraftwerken gar keine Nachfrage mehr vorhanden sein wird. Dieser 
Effekt wird auch in Ost-Langenhorn und Mönkebüll zu spüren sein.  

Für die meisten Mitbürger stellt die Immobilie einen Teil der Alterssicherung dar. Diese 
würde durch Wertverlust oder gar Unverkäuflichkeit drastisch gekürzt oder sogar 
vernichtet. 

Zur Nachprüfung kann das Internet nach den Stichworten „Wertverlust Immobilie 
Windpark“ und „Unverkäuflichkeit Immobilie Windpark“ durchsucht werden (3.970 bzw. 86 
Fundorte). 

2.9 Tourismus und Ferienwohnungsvermietung wird stark einbrechen  
Urlauber kommen zu uns, weil es hier noch nicht so aussieht wie in Dithmarschen, wo die 
Landschaft komplett vollgestellt ist mit Windanlagen. Die Besucherzahlen werden stark 
abnehmen. Unsere Urlauber weichen einfach auf die nordfriesischen Inseln, nach 
Dänemark oder nach Eiderstedt aus. 

Schon ein einziges fernbleibendes Urlaubspaar aber vermindert die Einkünfte eines 
Ferienwohnungs-Vermieters um ca. 500 Euro, bei einem zweiwöchigen Aufenthalt. Die 
Zusatzeinnahme aus dem Windpark wird dies keinesfalls wettmachen, denn es wird mehr 
als ein Urlaubspaar sein, das fernbleibt. 

2.10 Lange nhorn blutet aus  
Intellektuelle, Künstler, junge mobile Leute und vermögende Personen im Ruhestand 
werden aus Langenhorn mittelfristig wegziehen, weil sie besonders auf eine intakte 
Umwelt wert legen und mobil genug sind, um Langenhorn den Rücken zu kehren.  

Ein ausgleichender Zuzug dieser Personenkreise wird nicht stattfinden, da gerade diese 
Personenkreise empfindlich auf die übergroßen Windanlagen reagieren werden. 

2.11 Langenhorn verliert seine überragende Rolle als attraktiver 
ländlicher Wohnort  

Wer sich die Fotomontagen von der Veränderung der Dorfstraße durch den Windpark 
ansieht, wird dies selbst erkennen. Die Attraktivität Langenhorns wäre hinfällig. 
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2.12 West -Langenhorn wird akustisch zwangsbeglückt  
In 100 Meter Höhe weht fast immer Wind. Für die West-Langenhorner bedeutet dies, dass 
sie schon in wenigen Monaten fast ständig die Geräusche der Rotoren hören, die hoch 
über ihnen, nur einige Hundert Meter entfernt, ihre Arbeit tun. Auch, wenn es im eigenen 
Garten windstill ist.  

Denn die geplanten Aufstellungsorte befinden sich genau in Hauptwindrichtung vor West-
Langenhorn 

2.13 Seltenes Landschaftsbild einer küstennahen Waldlandschaft wird 
zerstört  

Von Ockholm aus betrachtet ist ein großes Waldgebiet rund um den Stollberg zu sehen. 
Früher ein in Nordfriesland häufiges Bild, heute aber mit großem Seltenheitswert in 
Nordfriesland. Der Name „Osewoldter Koog“ bei Dagebüll (ose Woldt = alter Wald) zeugt 
noch davon. 

Dieses einmalige Landschaftsbild eines Dorfes zwischen Marsch, Geest und Wald, noch 
dazu am historisch sehr bedeutsamen Stollberg, würde durch die geplanten Anlagen 
komplett zerstört. 

2.14 Persönliche Betroffenheit  
Es macht mich persönlich betroffen, dass die Gemeindeleitung keinerlei Rücksicht auf die 
West-Langenhorner Bürger genommen hat und ihnen zumutet, ihr zukünftiges Leben in 
unmittelbarer Nähe übergroßer Windkraftanlagen zu fristen. 

Ebenfalls macht es mich betroffen, dass sich die Gemeindeleitung sämtlichen Argumenten 
vollständig verschlossen hat und diese im Vorfeld noch nicht einmal anhören wollte. 

2.15 Negative  Aspekte überwiegen bei weitem  
Wie aus unserer beiliegenden Übersicht der Argumente für und gegen den Windpark leicht 
ersichtlich ist, überwiegen die Argumente gegen den Windpark bei weitem, und dies nicht 
nur in quantitativer Hinsicht, sondern gerade auch in qualitativer Hinsicht. 
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3 Grundsätze zur Planung von Windenergie-Anlagen 
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf dem Erlass „Grundsätze zur Planung von 
Windenergieanlagen des Landes Schleswig-Holstein“ 2003 (i.f. „GPW-SH“). 

3.1 Besonderes Schutzbedürfnis ist gegeben 

Im Abschnitt IV „Allgemeine Planungsgrundsätze und Kriterien“ GPW-SH heißt es: 
„Als Standorte für Windenergieanlagen sind solche Flächen besonders geeignet, die … 
kein besonderes Schutzbedürfnis aufweisen.“ 

Ein derartiges Schutzbedürfnis ist aber gegeben, siehe ornithologisches Gutachten Dr. 
Voß vom Mai 2010. 

Eine Eignung des Gebietes ist daher nicht gegeben. 

3.2 Nahrungs- und Rastfläche sind freizuhalten 

Im Abschnitt IV „Allgemeine Planungsgrundsätze und Kriterien“ GPW-SH heißt es unter 
Punkt 3: „Größere, regelmäßig aufgesuchte bevorzugte Nahrungs- und Rastflächen sowie 
zugeordnete Vogelflugfelder sollen von WEA freigehalten werden.“ 

Gemäß dem ornithologischen Gutachten Dr. Voß handelt es sich beim Westerweg-Gebiet 
um ein solches Gebiet. Es ist daher von WEA freizuhalten. 
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3.3 Kulturdenkmal Peterswarft 

Im Abschnitt IV „Allgemeine Planungsgrundsätze und Kriterien“ GPW-SH heißt es unter 
Punkt 4: „Durch die Errichtung von WEA in der Umgebung von Kulturdenkmalen von 
besonderer Bedeutung darf der Eindruck des Kulturdenkmals nicht wesentlich 
beeinträchtigt werden.“ 

Die Ockholmer Peterswarft ist als ein solches Kulturdenkmal anzusehen. Sie würde durch 
die vier 150 Meter hohen WKA wesentlich beeinträchtigt, da dann auch ihr nordwestlicher 
Umgebungsraum durch sehr hohe WKA beherrscht würde. Bereits heute ist der südliche 
Umgebungsraum der Peterswarft stark beeinträchtigt. Eine weitere Beeinträchtigung muss 
daher vermieden werden. Die Beeinträchtigung ist deutlich sichtbar durch folgendes Foto 
vom Hof der Peterswarft: 

 

3.4 Kulturdenkmal Stollberg 

Ebenfalls als Kulturdenkmal von hoher Bedeutung anzusehen ist der Stollberg, die 
höchste Erhebung Nordfrieslands mit einer kulturhistorisch reichen Geschichte, die bis in 
prähistorische Zeiten ragt. Er ist bereits in seiner Wirkung stark beeinträchtigt durch über 
70 WKA in seiner unmittelbaren westlichen Umgebung, wie das folgende Bild beweist: 

 

Eine weitere Beeinträchtigung muss daher vermieden werden. 
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3.5 Orts- und Landschaftsbild wird wesentlich mehr als bisher 
beeinträchtigt 

Gemäß GPW-SH sind Repowering-Massnahmen nur dann gestattet, wenn sie das Orts- 
und Landschaftsbild nicht wesentlich mehr als bisher beeinträchtigen. Die aktuellen 
Planungen werden aber das Orts- und Landschaftsbild wesentlich mehr als bisher 
beeinträchtigen. 

Die geplanten 3.XM-Anlagen weisen eine durch ihre Rotoren bestrichene Kreisfläche auf, 
die 13 mal größer ist als die der kleinen Anlagen. Ihre optische Wirkung ist daher ebenfalls 
wesentlich größer, wie ein Foto aus Finkhaus bei Simonsberg/Husum deutlich zeigt. Bei 
der WKA handelt es ich um eine Anlage des gleichen Typs, allerdings nur mit 130 Metern 
Höhe statt 150 Metern. Der Abstand vom Standort des Fotografen betrug 800 Meter wie 
auch in Langenhorn geplant. Es sei ausdrücklich erwähnt, dass es sich nachstehend um 
ein echtes Foto handelt und nicht etwa um eine Fotomontage. 
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Dem gegenüber fallen die alten WKA am Redlingsweg selbst in einer großen Baulücke an 
der Dorfstrasse so gut wie gar nicht auf, wie folgendes Foto beweist:  

 

Die vorhandenen Anlagen am Redlingsweg sind von der gesamten 6 km langen 
Dorfstrasse aus nicht sichtbar aufgrund der Dorfbebauung, mit Ausnahme einiger weniger 
Stellen wie z.B. im Bild oben. Eine Beeinträchtigung des Dorfbildes ergibt sich durch sie 
daher nicht. 

Ganz anders verhält es sich hier mit den neu geplanten WKA der 150-Meter-Klasse. Sie 
werden insbesondere den westlichen Ortsteil Langenhorns wesentlich dominieren und 
somit wesentlich mehr als bisher beeinträchtigen. Sie werden im gesamten Ort 
Langenhorn sichtbar sein, soweit ein einigermaßen freier Blick in ihre Richtung zur 
Verfügung steht. Dies gilt gerade auch für sämtliche Wohngebiete südlich der Dorfstrasse 
und selbstverständlich für den gesamten Bereich von West-Langenhorn. 

In der GPW-SH heißt es: „Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 100 
Metern können in der eher kleinteiligen, flachen Struktur der schleswig-holsteinischen 
Landschaft als weit hin sichtbare Bauwerke eingestuft werden.“ Für die Distanz bis 1.100 
Meter nennt die GPW-SH eine Wirkungsbeschreibung als „Vollansicht, dominant, …, WKA 
nimmt ein ½ bis ¼ des Blickfeldes ein.“ 

Da der Abstand der ersten WKA lediglich 800 Meter zum Dorfrand betragen wird, wäre für 
einen Großteil West-Langenhorns somit eine dominante Vollansicht zu ertragen. Dass 
dies eine wesentlich größere Beeinträchtigung des Dorfbildes gegenüber den nur 44 Meter 
hohen Anlagen am Redlingsweg ergibt, liegt auf der Hand. 
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Ähnliches gilt für das Landschaftsbild. Wie die bei Großenwiehe in der Nähe von 
Flensburg stehenden 150-Meter-WKA beweisen, sind diese in einem 10-km-
Umgebungsradius weithin und dominant sichtbar. Dies wäre auch in Langenhorn der Fall, 
das Langenhorner Landschaftsbild, beispielsweise von der B5 oder der Ockholmer 
Bäderstrasse aus gesehen, würde sich wesentlich ändern durch die vier Groß-WKA. 

Die o.g. Vorschrift ist daher sowohl in Bezug auf das Dorfbild als auch in Bezug auf das 
Landschaftsbild deutlich verletzt. 

3.6 Gegenüberstellung der Anlagen zeigt deutliche Beeinträchtigung  
Im Foto unten haben wir die neuen Anlagen größenmäßig einmontiert. Die kleinen 
Altanlagen sind von ihrer optischen Auswirkung her in keiner Weise vergleichbar mit den 
neuen Großanlagen der 150-Meter-Klasse, selbst unter dem Gesichtspunkt, dass die drei 
rechten Anlagen weiter weg stehen werden und sich daher optisch noch etwas verkleinern 
werden. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die erste neue WKA nur 750 Meter vom Ortsrand entfernt 
aufgestellt werden soll und damit der gleiche Abstand wie bei den Altanlagen gegeben ist. 
Die Fotomontage ist somit zumindest für die linke (erste) WKA vollgültig und zeigt die 
dramatische Zunahme der optisch dominanten und erdrückenden Wirkung deutlich. 

Der Grundsatz, dass sich keine wesentlich größere Beeinträchtigung des Dorfbildes 
ergeben darf, ist daher in eklatanter Weise verletzt. 
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4 Naturschutz 

4.1 EU-Vogelschutzrichtlinie (EU -VSR) 
Artikel 3 der EU-VSR fordert in Artikel 3 Absatz 1: 
“ Die Mitgliedstaaten treffen unter Berücksichtigung der in Artikel 2 genannten 
Erfordernisse die erforderlichen Maßnahmen, um für alle unter Artikel 1 fallenden 
Vogelarten eine ausreichende Vielfalt und eine ausreichende Flächengröße der 
Lebensräume zu erhalten oder wieder herzustellen.“ 

In Artikel 4 wird gefordert: 
„Auf die in Anhang I aufgeführten Arten sind besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich 
ihrer Lebensräume anzuwenden, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem 
Verbreitungsgebiet sicherzustellen.“ 

Die Errichtung von vier Groß-WKA steht diesem Ziel eindeutig entgegen, da es sich bei 
der Fläche am Westerweg gemäß dem beiliegenden ornithologischen Gutachten von 
Herrn Dr. Voß um einen bedeutenden Lebensraum besonders geschützter Arten, 
insbesondere Goldregenpfeifer und Nonnengans, handelt. Beide Arten sind im Anhang I 
der EU-VSR aufgeführt und genießen daher höchsten Schutzstatus.  

4.2 RAMSAR-Schutzgebie t 
In der Abhandlung „LancewadPlan Schleswig-Holstein - Historische 
Landschaftscharakterisierung – Nordergosharde“ (einsehbar im Internet) heißt es: 
“Die Umgebung von Ockholm, Fahretoft und Langenhorn weist die Voraussetzungen für 
ein RAMSAR-Schutzgebiet auf.“ 

Dies ist als weiterer Hinweis auf die hohe Schutzwürdigkeit der Langenhorner Umgebung 
zu sehen, in der Windkraftnutzung tabu sein sollte. 
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4.3 Langenhorner Dorfstrasse ist Vogelzug -Leitlinie  
Direkt am Tag des Verfassens dieser Einwände (25.05.2010) wurde vom Verfasser direkt 
über Langenhorn ein 300 Exemplare großer Schwarm von Gänsen, ziehend von West 
nach Ost entlang der Dorfstrasse, gesichtet. Die Gänse flogen dabei in strenger V-
Formation. Ähnliche Beobachtungen wurden von mir in den vergangenen Jahren in großer 
Zahl gemacht. 

Daraus ist zu schließen, dass die Langenhorner Dorfstrasse mit ihrer markanten 
Bebauung von den ziehenden Gänsen als Vogelzug-Leitlinie genutzt wird, um die 
Richtung von den Rastplätzen an der Küste in Richtung Innenland und Ostsee zu finden. 

Daraus folgt ferner, dass die Zugvögel notwendigerweise das Gebiet Westerweg 
passieren würden, denn dieses liegt genau in Zugrichtung, wie das folgende Satellitenbild 
zeigt: 

 

Demnach ist von einer starken Gefährdung der ziehenden Schwärme durch die vier WKA 
der 150-Meter-Klasse auszugehen. Da Vogelzug-Linien grundsätzlich freizuhalten sind 
von WKA, ist von einer Nicht-Eignung des Planungsgebietes auszugehen. 
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4.4 Das überplante Gebiet ist umgeben von ökologisch höchst 
wertvollen Geb ieten  

1) Das Gebiet am Westerweg liegt gerade einmal 3.000 Meter entfernt vom ökologisch 
bedeutsamen Hauke-Haien-Koog mit seinen riesigen Vogelschwärmen. 

2) Direkt im Süden liegen die großen Salzwiesen der Hamburger Hallig, ebenfalls ein 
bedeutsames Vogelrastgebiet. 

3) Im Südosten liegt das Naturschutzgebiet „Bordelumer Heide und Langenhorner Heide 
mit Umgebung“. 

4) Nordwestlich liegt der im Nordteil für den Naturschutz reservierte Bottschlotter See. 

Das Westerweg-Gebiet ist also rundherum umgeben von bedeutenden Ökoflächen, die 
einen einzigartigen Verbund bilden. Ein großer Windpark dort ist deshalb unter 
ökologischen Gesichtspunkten nicht zu verantworten. 

4.5 Fazit  
Insbesondere unter dem Aspekt des Artenschutzes ergibt sich ein derart hohes 
Konfliktpotential des Westerweg-Gebietes, dass eine Realisierung des Vorhabens als 
ausgeschlossen gelten muss. 
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5 Einwände zum Dokument „Begründung“ 

5.1 Erhebliche Beeinträchtigungen hinsichtlich Naturschutz  
Unter Punkt 1 heißt es: „Das Vorhaben wurde hinsichtlich seiner Verträglichkeit mit 
Naturschutz und Landschaftspflege geprüft. Es ergaben sich keine unausgleichbaren, 
erheblichen Beeinträchtigungen.“ 

Dieser Einschätzung widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Die Beeinträchtigung 
hinsichtlich des Naturschutzes ist sehr erheblich, wie das beigefügte Gutachten Dr. Voß 
eindeutig beweist. 

5.2 Erhebliche Beeinträchtigungen hinsichtlich Landschaftspflege  
Ebenfalls ist die landschaftliche Beeinträchtigung durch vier 150-Meter-WKA erheblich, 
insbesondere da das Westerweg-Gebiet noch als zum charakteristischen 
Landschaftsraum „Alter Langenhorner Koog“ zugehörig gesehen werden muss. Dieser 
Landschaftsraum kann keineswegs willkürlich durch die im Westen verlaufende Strasse 
„Klinker“ als begrenzt angesehen werden, um dann westlich der Klinker-Strasse einen 
großen Windpark errichten zu können. 

5.3 Regionalplan V weist kein Eignungsgebiet in Langenhorn aus  
Unter Punkt 2 heißt es: „Der Regionalplan für den Planungsraum V weist auf dem Gebiet 
der Gemeinde Langenhorn kein Eignungsgebiet für Windenergienutzung aus. Die Fläche 
ist jedoch … als Eignungsgebiet vorgeschlagen.“ 

Das Vorschlagen einer Fläche ist selbstverständlich nicht gleichbedeutend mit der 
Ausweisung einer Fläche als Eignungsgebiet. Von daher ist das bloße Vorschlagen nicht 
relevant. 

Die entsprechende Fläche wurde in den letzten 20 Jahren ausdrücklich nicht als 
Eignungsgebiet im Regionalplan ausgewiesen. Andere Anträge zur Errichtung von 
Windkraftanlagen wurden ebenfalls abgewiesen. Der alte Windpark am Redlingsweg 
wurde gegen erheblichen Widerstand des Kreises Nordfriesland durchgesetzt. Er ist daher 
nicht als ordnungsgemäß errichtet anzusehen, sondern genießt allenfalls Bestandsschutz 
gegenüber einer Beseitigung. Eine Berechtigung zur Umwandlung in ein erheblich 
leistungsfähigeres und größeres Windpark besteht daher nicht. 

Es ist unter diesen Umständen nicht vorstellbar und nicht begründbar, dass über den Weg 
des Repowering ein derart großer neuer Windpark am Westerweg erstellt werden soll.  

5.4 Keine Akzeptanz vorhanden  
Unter Punkt 2 heißt es, dass die Gemeinde bei seinen Bürgern eine möglichst große 
Akzeptanz gegenüber der Planung erhalten möchte. Eine solche Akzeptanz ist aber gar 
nicht vorhanden. Im Rahmen des aktuell laufenden Einwohnerantrages werden mehrere 
Hundert Unterschriften gegen den neuen Windpark gesammelt. Aufgrund der hohen Zahl 
der Unterschriften muss von einer Nicht-Akzeptanz bei weiten Teilen der Bevölkerung im 
betroffenen Ortsteil West-Langenhorn ausgegangen werden. 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass bei dem Teil der Bürger, die den 
Einwohnerantrag nicht unterschrieben haben, keineswegs von einer Zustimmung zum 
Windpark ausgegangen werden kann. Das Nicht-Unterschreiben kann ganz im Gegensatz 
sehr viele Gründe haben, wie z.B. das Befürchten wirtschaftlicher Nachteile – die meisten 
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Selbständigen haben aus diesem Grund nicht unterschrieben, um auch weiterhin Aufträge 
der Gemeinde zu erhalten. 

Des Weiteren haben die Mitarbeiter des an der Marktstraat ansässigen Bauunternehmens 
größtenteils nicht unterschrieben. 

Ebenfalls haben diejenigen oft nicht unterschrieben, die Anteile gezeichnet haben. Auch 
bei diesen kann nicht grundsätzlich von einer Akzeptanz ausgegangen werden. Die 
Anteile wurden vielfach aus opportunistischen Gründen gezeichnet unter der Prämisse, 
dass eine Verhinderung des Windparks kaum möglich erscheint. 

Ebenfalls nicht unterschrieben haben die meisten Verwandten der Landbesitzer am 
Westerweg aus Gründen der Rücksichtnahme. Auch bei ihnen ist deshalb nicht von einer 
grundsätzlichen Akzeptanz auszugehen. 

5.5 Windeignungsfläche wird fast verzehnfacht  
Unter Punkt 3 ist zu lesen, dass die Altfläche eine Größe von 10 ha und die Neufläche 
eine Größe von 95 ha aufweist. Die Windeignungsfläche verzehnfacht sich also fast. Eine 
derartige Ausweitung der Flächen ohne jedes Vorhandensein von Langenhorner 
Windeignungsflächen im Regionalplan erscheint nicht vorstellbar. 

Es müßte in jedem Fall abgewartet werden, ob überhaupt Windeignungsflächen in 
Langenhorn ausgewiesen werden. Angesichts der erwähnten Konflikte im 
Naturschutzbereich und angesichts des starken Widerstandes in der Bevölkerung 
erscheint dies als sehr unwahrscheinlich. 

5.6 Höhenbeschränkung  
Bei früheren Planungen der Nachbargemeinde Bordelum hat die Gemeinde Langenhorn in 
einer Stellungnahme die Nachbargemeinde aufgefordert, bei neuen Anlagen die Höhe von 
maximal 100 Metern nicht zu überschreiten. Es ist mit dieser Forderung nicht vereinbar, 
wenn nun die Gemeinde Langenhorn selbst diese Höhe deutlich überschreitet, denn die 
Nachbargemeinde muss selbstverständlich davon ausgehen dürfen, dass auch 
Langenhorn sich selbst die geforderte Höhenbeschränkung auferlegt. 

5.7 Antrag ungültig  
Unter Punkt 5 ist zu lesen, dass ein Antrag zur Ausweisung des Westerweg-Gebietes als 
Windenergieeignungsgebiet gestellt worden sei. In diesem Zusammenhang sei darauf 
hingewiesen, dass diesem Antrag keinerlei Beschluss des Gemeinderates zugrunde liegt 
und daher als ungültig anzusehen ist, der der antragstellende Bürgermeister hat für einen 
solchen Antrag allein keinerlei Befugnis, erst Recht nicht andere Personen außer ihm. 
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5.8 Gebiet hat besondere Bedeutung für Tourismus und Erholung  
Der Regionalplan V stellt den Bereich des Westerweges als Gebiet mit besonderer 
Bedeutung für Tourismus und Erholung dar. Der Landschaftsrahmenplan für den 
Planungsraum V bestätigt diese Einschätzung. Die Umwandlung der Fläche in ein 
Energieerzeugungs-Industriegebiet mit vier 150-Meter-Anlagen würde die Bedeutung 
dieser Fläche für Tourismus und Erholung komplett entwerten. 

Gerade auch angesichts der Windkraft-Vorbelastung im Süden des Gebietes durch über 
70 WKA erscheint daher eine nochmalige Erhöhung der Belastung als nicht vorstellbar. 
Die aktuelle Belastung kann auf dem folgenden Foto leicht eingesehen werden: 

 

5.9 Falschaussage bezüglich Knicks  
Unter Punkt 5 Absatz 6 heißt es: „Knicks … sind nicht vorhanden.“ Dies ist eine 
Falschaussage. Der gesamte Westerweg ist von einem sehr breiten Knick gesäumt, der 
größtenteils auch schützenden Reetbewuchs enthält. In diesem Zusammenhang sei die 
Frage erlaubt, ob überhaupt eine Begehung des Gebietes durch die Planer stattgefunden 
hat, denn dieser Umstand hätte dann sofort auffallen müssen. 

5.10  Schützenswerter Bereich für den Naturschutz  
Unter Punkt 5 Absatz 6 heißt es, dass die Änderung des Fplans keinen im Sinne des 
Naturschutzes schützenswerten Bereich berührt. Dies ist aber ausweislich des 
ornithologischen Gutachtens Dr. Voß durchaus der Fall, eine vorherige Anpassung des 
Landschaftsplanes wäre daher erforderlich. 

5.11 Ausschlusskriterien nicht berücksichtigt  
Unter Punkt 6 heißt es: „Die Gemeinde berücksichtigt … die Ausschlusskriterien der 
Landes- und Regionalplanung.“ Genau dies tut die Gemeinde aber nicht, denn ausweislich 
des Regionalplanes V sind im Gemeindegebiet gar keine Windeignungsflächen 
vorgesehen. 
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5.12 Landesentwicklungsplan abwarten  
Es ist unverständlich, warum die Gemeinde trotz der aktuell bevorstehenden Änderung der 
Regionalplanung im Rahmen des LEP vorprescht mit einem eigenen F-Plan. Hier drängt 
sich der Eindruck auf, dass eine rasche Planung einer eventuellen Ablehnung der Flächen 
zuvorkommen soll, um Fakten zu schaffen. 

Windkraftflächen sollten aber aufgrund ihrer weit reichenden Auswirkungen sehr sorgfältig 
abgewogen werden. Der auf Landesebene zweifellos vorhandenen Kompetenz sollte 
daher von Seiten der Gemeinde uneingeschränkt vertraut werden. Die Entscheidung des 
Landes Schleswig-Holstein bezüglich neuer Windeignungsflächen sollte daher in Ruhe 
abgewartet werden, insbesondere auch unter dem Aspekt der Rechtssicherheit. 

5.13 Itzehoer Anlage steht nicht im räumlichen Zusammenhang mi t 
Langenhorn  

Gemäß Vorgaben des Landes muss es einen räumlichen Zusammenhang zwischen 
Altanlagen und Neuanlagen bei Repowering-Massnahmen geben. Die Altanlage aus 
Itzehoe erfüllt diese Vorgabe nicht.  

Es kann für Langenhorn nicht von Interesse sein, wenn in Itzehoe eine Anlage abgebaut 
wird, um in Langenhorn einen großen neuen Windpark zu ermöglichen. 

Daraus folgt, dass vier Neuanlagen nicht genehmigungsfähig sind, da es an der 
erforderlichen erheblichen Verminderung der Anzahl der WKA fehlt. Dies führt zur 
Nichtgenehmigungsfähigkeit des in Rede stehenden 14.FPlans. 

5.14 Neuanlagen sind nicht als Ersatz zu sehen  
Auf Seite 5 heißt es: „Als Ersatz für 8 … errichtete WEA… ist die Errichtung von 4 WEA … 
geplant.“ 

Die vier WEA bilden aufgrund ihrer überdimensionalen Größe einen Windpark, der 
keineswegs als Ersatz anzusehen ist, sondern im optischen Ergebnis einem Neubau 
gleichkommt.  

5.15 Kreiskonzept nicht relevant für Genehmigungsfähigkeit  
Die Tatsache, dass das Westerweg-Gebiet im Kreiskonzept vorkommt, wie auf Seite 5 
unten erwähnt, induziert keinerlei Relevanz für die Genehmigungsfähigkeit des 
Planungsgebietes. 

Vielmehr muss die tatsächliche Genehmigung abgewartet werden. Die Entscheidung der 
Landesplanung kann nicht durch eine vorpreschende Entscheidung der Gemeinde 
vorweggenommen werden. 
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5.16 Ökonomische Wertschöpfung  
Auf Seite 6 heißt es: „Durch die Nutzung der Windkraft soll die ökonomische 
Wertschöpfung in der Region zusätzlich gestärkt und Gewerbesteuereinnahmen erzielt 
werden.“ 

Wie der Gemeinde bekannt ist, wird sich durch die Windpark-Planung überschlägig ein 
Immobilienwert-Verlust von ca. 4 Millionen Euro in West-Langenhorn ergeben. Dies 
konterkariert jede ökonomische Wertschöpfung. 

Das Begehr nach zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen darf darüber hinaus keinesfalls 
auf dem Rücken betroffener Bürger durchgesetzt werden, die dies mit einer eklatanten 
Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen bezahlen müßten. 

5.17 Grenzwerte für Schall  
Unter Punkt 6 heißt es, dass die Grenzwerte für Schall deutlich unterschritten werden 
können.  

Dazu möchte ich erhebliche Zweifel anmelden. Eine abendliche Ortsbegehung der 
Windkraftfläche am Simonsberg südlich Husum, die mit den gleichen Anlagen (3.XM) 
bestückt ist, hat gezeigt, dass bei bestimmten Wetterlagen und nach dem Abklingen des 
tagsüber bestimmenden Verkehrslärms die gesamte Umgebung des Windparks durch ein 
deutlich hörbares tiefes Brummen beeinträchtigt wird, das als sehr störend empfunden 
wurde. Dieses Brummen würde auch in West-Langenhorn Einzug halten, zusätzlich zum 
Rotorenlärm. Es würde diesen ursprünglich charakteristisch ruhigen Ortsteil stark 
entwerten. 

Selbst wenn technische Grenzwerte knapp eingehalten werden können, so muss die 
Gemeinde dennoch den davon unabhängigen generellen Lärm-Effekt für West-
Langenhorn in ihre Erwägungen sichtbar einbeziehen. 

5.18 Klimaschutz  ist vorgeschobenes Argument  
Unter Punkt 7 heißt es: „Die Gemeinde Langenhorn möchte einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten.“ Dies möchte ich stark in Frage stellen, es handelt sich hierbei 
keineswegs um die ursprüngliche Motivation der Gemeinde, sondern es ist lediglich ein 
vorgeschobener Grund. Es hat in der Vergangenheit zu keinem Zeitpunkt Projekte und 
Bemühungen der Gemeinde zum Klimaschutz gegeben, wie etwa die Bildung einer 
Projektgruppe, um dieses Thema für die Gemeinde zu diskutieren. 

Die ursprüngliche Motivation der Gemeinde geht eindeutig von einer einflußreichen 
Gruppe von Landbesitzern am Westerweg aus, die über den Gemeinderat versucht, die 
Flächen für die für sie lukrative Windkraftnutzung zu gewinnen. 

Ferner ist von der Motivation der Gemeindeleitung auszugehen, über zusätzliche 
Gewerbesteuer-Einnahmen neue Mittel zur Verteilung zu erhalten. Dieses Motiv ist an sich 
begrüßenswert. Wenn dabei aber gleichzeitig die erhebliche Verschlechterung der 
Lebensumstände der Bürger in West-Langenhorn wissend und billigend in Kauf 
genommen wird, ist auch dieses Motiv stark in Frage zu stellen. 
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5.19 Kein Beitrag zum Klimaschutz  
Hingewiesen sei ferner auf den Umstand, dass zusätzliche Windkraftanlagen keineswegs 
einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, weil die CO2-Menge in Europa gesetzlich 
festgelegt ist und durch neue Windkraftanlagen daher nicht vermindert wird. Dies ist 
ausführlich nachlesbar in einem SPIEGEL-Artikel, den ich als Anlage beifüge. 

Die neuen WKA sind daher aus Klimaschutzgründen völlig wirkungslos. Dies bedeutet, 
dass der von der Gemeinde angegebene Grund der Aufstellung hinfällig ist und somit die 
Aufstellung selbst nicht durchgeführt werden sollte, da grundlos. 

5.20 Keine weitere Entfernung zum Ort  
Unter Punkt 8 heißt es: „Die überwiegende Anzahl der abzubauenden WEA … befinden 
sich in unmittelbarer Ortsnähe von Langenhorn. Die neuen WEA werden … in weiterer 
Entfernung zum Ort aufgebaut.“  

Dies ist als Falsch-Aussage zu werten. 

Die südlichste der Altanlagen steht in einer Entfernung von etwa 800 Metern, die 
nördlichste in einer Entfernung von etwa 1.200 Metern. Diese Entfernungen entsprechen 
exakt den Entfernungen der zwei östlichen Neu-WKA. 
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5.21 Geringere Wahrnehmbarkeit ist eine Falsch -Aussage  
Unter Punkt 8 heißt es: „Trotz ihrer größeren Höhe (bis 150 m) … werden sie vom Ort 
Langenhorn aus betrachtet weniger wahrnehmbar sein.“ 

Dies ist eine weitere Falsch-Aussage. 

Das reine Gegenteil wird der Fall sein, 150 Meter entsprechen immerhin fast dem Kölner 
Dom. Es ist absolut unhaltbar, vor diesem Hintergrund eine geringere Sichtbarkeit der 
neuen Anlagen vorherzusagen.  

Die Bürgerinitiative Langenhorn hat durch aufwändige Sichtbarkeitsstudien mit Hilfe eines 
Drachen eine Höhenabschätzung vorgenommen und ist zu folgender optischer 
Vorhersage am westlichen Ortsrand gekommen (der rote Kreis entspricht der Position des 
150 Meter hohen Drachens): 

 

Es ist deutlich erkennbar, dass sich eine erdrückende, bedrängende und hoch-dominante 
Wirkung für West-Langenhorn ergeben wird. 

Mit einer lediglich 25-minütigen Autofahrt können sich davon jederzeit alle Mitglieder des 
Gemeinderates als auch die beteiligten Planer überzeugen. Südlich Husums sind die in 
Langenhorn geplanten WKA bereits aufgestellt, dort allerdings mit nur 130 Metern. Einen 
entsprechenden Anfahrtsplan haben wir in unser ersten Broschüre im Januar 
veröffentlicht. 

In Richtung Flensburg bei Großenwiehe, 20 Autominuten entfernt, kann man sich 
ebenfalls von der enormen optischen Dominanz von 150-Meter-Anlagen überzeugen. Der 
Ort Großenwiehe ist dabei noch nicht einmal zu sehen, wohl aber die WKA, die schon aus 
einer Entfernung von 10 Kilometern, sogar schon vor Schobüllhuus, zu sehen sind. 

Es ist daher völlig unverständlich, wie die Planer zu dem Schluss kommen konnten, dass 
die neuen Groß-WKA vom Ort Langenhorn aus weniger zu sehen sein werden als die 
Altanlagen, obwohl sie eine 3,4-fache Höhe aufweisen (150 Meter im Vergleich zu 44 
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Metern). Tatsachen können nicht einfach aus der Welt geschaffen werden, indem man 
schlichtweg ihr Gegenteil behauptet. 

Die neuen Anlagen werden in ganz Langenhorn zu sehen sein, sobald man einen 
einigermaßen freien Blick in ihre Richtung hat. Sie werden außerdem weithin sichtbar sein 
außerhalb von Langenhorn und unseren Ort daher optisch weit über die Dorfgrenzen 
hinaus deutlich prägen. 

5.22 Wunschdenken ist ohne Relevanz  
Unter Punkt 8 heißt es: „Die Gemeinde Langenhorn sieht in der Repoweringmaßnahme 
insgesamt keine wesentlich stärkere Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes.“ 

Die Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes richtet sich nicht danach, wie eine 
Gemeindeleitung dies gerne hätte vor dem Hintergrund einer erwünschten 
Genehmigungsfähigkeit, sondern nach objektiven Kriterien. 

Diese objektiven Kriterien sind herzuleiten aus objektiven Fotomontagen einschlägig 
erfahrener Gutachter. 

5.23 Geringes Gefährdungsrisiko der Avifauna ist unrichtig  
Unter Punkt 8 heißt es im dritten Punkt: „Ein zu diesem Vorhaben erstelltes faunistisches 
Fachgutachten kommt insgesamt zu einem geringen Gefährdungsrisiko.“ 

Das beiliegende ornithologische Gutachten Dr. Voß zeigt deutlich, dass das faunistische 
Fachgutachten schwere Mängel aufweist und seine Kernaussagen daher unhaltbar sind. 
Von einem geringen Gefährdungsrisiko kann daher überhaupt keine Rede sein. 

Das WKA-Plangebiet liegt in unmittelbarer Nähe des von zehntausenden Zugvögeln 
aufgesuchten Hauke-Haien-Koogs, lediglich 3 Gänse-Flugminuten entfernt (Gänse ziehen 
mit etwa 60-70 Stundenkilometern).  

Sowohl beim Anflug auf den Hauke-Haien-Koog als auch beim Verlassen des Koogs beim 
Frühjahrszug in die Brutgebiete wären die ziehenden Schwärme einem hohen 
Kollisionsrisiko ausgesetzt, da sich das WKA-Plangebiet genau in Zugrichtung befindet. 

5.24 Keine positiven Klima -Auswirkungen  
Unter Punkt 8 heißt es im letzten Satz: „Die Nutzung erneuerbarer Energien kann positive 
Auswirkungen auf das Klima haben, wenn zeitgleich fossile Energieträger nicht gebaut 
oder abgeschaltet werden.“ 

Dies ist nicht richtig, wie der bereits erwähnte und beiliegende SPIEGEL-Artikel 
„Windräder bringen nichts für CO2-Ziel“ vom 18.Februar 2009 in aller Deutlichkeit aufzeigt. 
Der Satz ist daher zu streichen. 
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6 Einwände zum Dokument „Fachbeitrag zu den 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild“ 

6.1 Keine Vorbelastung  
Unter Punkt 3 wird im 3.Absatz behauptet,  dass ein Landschaftsraum in Anspruch 
genommen wird, der bereits vorbelastet ist. 

Diese Behauptung ist unrichtig. Die Anlagen im Süden sind recht weit vom Plangebiet 
entfernt und vom gesamten Gemeindegebiet Langenhorn aus nicht sichtbar, mit 
Ausnahme der westlichen Siedlungsgrenze bei Addebüll. Von West-Langenhorn aus 
gesehen stellt sich das gesamte Planungsgebiet als gänzlich unbelastet dar, mit 
Ausnahme von drei kleinen WKA am Hof Melfsen am Westende des Planungsgebietes. 

Das Planungsgebiet ist Bestandteil des nach Weisung des Kreises und Landes von WKA 
bisher freigehaltenen Raumes Hauke-Haien-Koog/Langenhorner Koog/Störtewerker 
Koog/Niederungen der Soholmer Au. 

6.2 Kein anderer Landschaftsraum  
Unter Punkt 3 heißt es, dass andere Landschaftsräume (Alter Langenhorner Koog) 
entlastet werden durch den dortigen Abbau der Alt-WKA.  

Dazu ist festzustellen, dass das Plangebiet selbst im Alten Langenhorner Koog liegt und 
daher integraler Bestandteil des charakteristischen Landschaftsraumes ist, der von WKA 
freizuhalten ist. 

6.3 Denkmalschutzaspekte sind betroffen  
Auch wenn die untere Denkmalschutzbehörde ihr Einvernehmen ausgesprochen hat, 
bleibt festzuhalten, dass die Kulturdenkmäler Peterswarft, Ockholmer Kirche, Stollberg 
sowie das umfangreiche Ensemble der Kulturdenkmale am Langenhorner Marktplatz stark 
in Mitleidenschaft gezogen werden durch die vier Groß-WKA. 

Aus diesem Grund wurde die direkt angrenzende Ockholmer Fläche auch nicht in das 
Kreiskonzept übernommen. 

6.4 Anlagenhöhe spielt sehr wohl eine Rolle  
Unter Punkt 5 wird behauptet, dass die Anlagenhöhe keine Rolle spielt, weil Bezugspunkte 
fehlen würden.  

Dies ist eine Falschaussage, da die Anlagen im gesamten Ort Langenhorn sichtbar sein 
werden und dort Bezugsobjekte in hoher Zahl (Wohnhäuser) zur Verfügung stehen.  

6.5 Keine posi tive Empfindung durch Repowering  
Die Aussage, dass von den meisten Personen ein Repowering als positiv empfunden 
würde, ist eine nicht fundierte reine Behauptung. Sie ist daher zu streichen. 
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6.6 Beteiligungsmöglichkeit ändert Wahrnehmung nicht  
Unter Punkt 5 wird behauptet, dass es eine nicht unwesentliche Rolle spielen würde, dass 
die Hauptbetroffenen eine finanzielle Beteiligungsmöglichkeit erhalten.  

Diese Behaupt ist falsch, eine Beteiligungsmöglichkeit macht die visuellen Auswirkungen 
der übergroßen Anlagen nicht ungeschehen und ändert somit auch die Wahrnehmung 
durch die Bürger nicht. 

Zudem ist die finanzielle Beteiligungsmöglichkeit mit einem Betrag von 2.000 Euro derart 
gering, dass sie eigentlich gar nicht der Rede wert ist im Vergleich zu den zahlreichen 
Nachteilen, die die WKA für Langenhorn und seine Bürger bringen würden. 

6.7 Knicks sind vorhanden  
Auch in diesem Gutachten wird unter Punkt 7 behauptet, dass Knicks nicht vorhanden 
sind. Daher sei auch hier erwähnt, dass das Plangebiet im Süden durch einen sehr langen 
und breiten Knick begrenzt wird. 

6.8 Itzehoer Anlagen nicht relevant für Langenhorner Landschaftsbild  
Unter Punkt 8 wird die Entlastung durch den Abbau der Itzehoer Anlage in die Kalkulation 
einbezogen. 

Diese ist jedoch gar nicht relevant für das Langenhorner Landschaftsbild. Sie ist daher 
vollständig aus der Kalkulation zu entfernen. 

6.9 Geplante Ockholmer Neuanlagen nicht relevant  
Es kann nicht sein, dass die Belastung durch die vier neuen WKA dadurch rechnerisch 
vermindert wird, dass eine noch gar nicht vorhandene Belastung durch zwei Ockholmer 
Neuanlagen gegen gerechnet wird. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die 
Belastung nur zur Hälfte gegen gerechnet wurde. 

Durch eine solche Argumentation ließen sich beliebig viele neue Windkraft-Plangebiete 
nachbarschaftlich aneinanderreihen unter der Behauptung, dass die gesamte betroffene 
Landschaft in keiner Weise neu belastet würde, da ja bereits eine Belastung durch die 
anderen Windparks vorhanden sei. 

Dies ist somit ein völlig unzulässiger circulus vitiosus, die Kalkulation ist daher 
entsprechend zu korrigieren.  

Spätestens an dieser Stelle erhebt sich für den unvoreingenommenen Leser die Frage, ob 
es sich tatsächlich um ein objektives Gutachten handelt oder vielmehr in tendenziöser 
Weise versucht wurde, das Begehren des Auftraggebers nach einer 
Genehmigungsfähigkeit der Planung durch Rechentricks aktiv zu unterstützen. 

Zudem geht der Verfasser von einer Genehmigungsfähigkeit der Ockholmer Anlagen aus. 
Dazu ist zu sagen, dass die Ockholmer Anlagen aufgrund ihrer größeren Nähe zum 
Hauke-Haien-Koog aus naturschutzrechtlichen Gründen noch weit weniger 
genehmigungsfähig sind als die Langenhorner Neu-WKA. 

Es ist zudem unerheblich für die Genehmigungsfähigkeit von Neuanlagen, wie weit eine 
Planung fortgeschritten ist. Es steht selbstverständlich jedem Investor und jeder Gemeinde 
frei, aus den eigenen Mitteln selbst aussichtslose Planungen weit voran zu treiben. 
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Die entscheidenden Einsprüche insbesondere durch die Träger öffentlicher Belange 
stehen noch aus sowohl für Ockholm als auch für Langenhorn. 

6.10 Entlastung durch Abzug von Vorbelastungen unzulässig  
In der Kalkulation unter Punkt 8.2.1 werden die 538 Hektar des Bordelumer Windparks mit 
insgesamt 861 Punkten als Entlastung gewertet und somit noch höher als der vollständige 
Abbau der Altanlagen am Redlingsweg (651 Punkte). 

Dazu wirkt angemerkt, dass es unzulässig ist, die Verschlechterung des Landschaftsbildes 
dadurch klein zu rechnen, einen von Langenhorn aus gar nicht sichtbaren Windpark in 
Abzug zu bringen. 

Die Neuanlagen lösen durch sich selbst eine starke Verschlechterung des 
Landschaftsbildes aus. Diese wird nicht dadurch geringer, dass im Süden bereits Anlagen 
vorhanden sind, und schon gar nicht in der vollzogenen Größenordnung. 

6.11 Ermittelte Zusatzbelastun g von 13% völlig unrealistisch  
Unabhängig von der Betrachtung sämtlicher oben kritisierter Kalkulationstricks ist die 
ermittelte Zusatzbelastung von lediglich 13% vollkommen unrealistisch und hält der zu 
erwartenden tatsächlichen Realität in keiner Weise stand. 

Schon ein bloßer Blick auf das prozentuale Größenverhältnis zwischen belasteter Fläche 
(1.055 ha) und entlasteter Fläche (296 ha) ergibt eine mehr als dreifache Größe der 
belasteten Fläche, somit eine Steigerung von mehr als 300%. 

Realitätsnäher dürfte die Annahme sein, dass insbesondere vom Ort Langenhorn aus eine 
Verfünffachung bis Verzehnfachung der optischen Belastung anzunehmen ist aufgrund 
der Weithinsichtbarkeit der übergroßen 150-Meter-Anlagen. Die Zusatzbelastung beträgt 
daher eher 500 bis 1.000 Prozent als lediglich 13%. 
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7 Einwände zum Dokument „Umweltbericht“ 

7.1 Kapitel „Ziele des Umweltschutzes“ hat nichts mit Umweltschutz -
Zielen zu tun  

Das Kapitel 1.4 „Ziele des Umweltschutzes in Fachplanungen“ enthält auf seinen fast 1,5 
A4-Seiten keinerlei Ziele des Umweltschutzes, sondern lediglich eine Aufzählung von 
nicht-umweltrelevanten Voraussetzungen für die WKA-Planung, die nach Meinung des 
Verfassers erfüllt seien. 

Es ist daher zu prüfen, in wie weit dieses gesamte Kapitel überhaupt relevant ist für diesen 
Umweltbericht, da es mit „Zielen des Umweltschutzes in Fachplanungen“ rein gar nichts 
zu tun hat. Allgemein sollte der fachliche Inhalt eines Kapitals dem entsprechen, was in 
der Überschrift angekündigt wird. Jedenfalls passen in diesem Fall Überschrift und Kapitel-
Inhalt nicht zueinander. 

7.2 Rastvögel in hoher Zahl vorhanden  
Im Kapitel 2.1.2.2 (Vögel) wird behauptet, dass Rastvögel überwiegend mit geringen 
Individuenzahlen auftreten. Dies widerspricht der Beobachtung des Landwirtes 
Christiansen aus Langenhorn, demzufolge das Plangebiet insbesondere im Herbst ab 
September von mehreren Hundert Gänsen aufgesucht wird (siehe beiliegendes 
ornithologisches Gutachten Dr. Voß). 

7.3 Goldregenpfeifer nicht gewürdigt  
Der Umweltbericht würdigt das Auftreten großer Schwärme des Goldregenpfeifers in 
unmittelbarer Nähe des Planungsgebietes und im Planungsgebiet selbst in keiner Weise 
(zu Details siehe ornithologisches Gutachten Dr. Voß). Diese Vogelart würde durch die 
starke Scheuchwirkung der Groß-WKA ihre angestammten Plätze verlieren. 
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7.4 Hauptzugkorridor nicht beachtet  
Im Kapitel 2.1.2.2 (Vögel) wird behauptet: „Das Gebiet liegt nicht innerhalb eines 
Hauptzugkorridors mit enger geographischer Bündelung“. 

Gemäß der Publikation von Koop 2010 „Kreuzung internationaler Zugwege“ verläuft ein 
Hauptzugweg vom Gebiet des Hauke-Haien-Kooges über Langenhorn in Richtung 
Flensburg. Direkt über Langenhorn kommt es dabei zu einer signifikanten, engen 
geographischen Bündelung, da der Stollberg nördlich umrundet wird und die markante 
Langenhorner Dorfstrasse als Leitlinie für den Weiterzug zur Ostsee genutzt wird. Dies 
kann im Frühjahr und Herbst durch eine große Zahl von Beobachtungen eindeutig belegt 
werden. 

Das übergroße Gefährdungspotential der geplanten Groß-WKA für die Zugvögel kann in 
der folgenden Grafik ersehen werden: 
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7.5 Husumer Bucht ist nicht einziger Hauptzugweg  
Direkt westlich des Planungsgebietes liegt mit dem Hauke-Haien-Koog eines der 
bedeutendsten norddeutschen Rastplätze für Zugvögel. Regelmäßig machen dort 
Zehntausende von Zugvögeln Rast, insbesondere die Nonnengans bereitet sich hier auf 
ihren Nonstop-Flug in ihre arktischen Brutreviere durch umfangreiche Nahrungsaufnahme 
vor. 

Im Westen liegt das Gebiete der Halligen mit ebenfalls großen Rastvögel-Vorkommen. 
Aus diesem Grund werden dort regelmäßig die Ringelganstage im Frühjahr gefeiert.  

All diese Zugvögel nutzen selbstverständlich den direkten Weg nach Osten auf dem Weg 
in ihre Brutreviere und fliegen nicht zunächst südlich nach Husum. 

Allein aufgrund des allseits bekannten Vorhandenseins maßgeblicher Zugvögel-
Rastgebiete im Westen Langenhorns ist daher zu schließen, dass ein Hauptzugweg direkt 
über dem WKA-Plangebiet verläuft. Diese Schlußfolgerung kann alljährlich durch 
zahlreiche Beobachtungen des Verfassers gestützt werden. 

 

 

 


